
Der Rat der Stadt Siegen beschließt, die Richtlinien der Stadt Siegen für die 
Förderung des Sports gemäß Vorlage mit folgenden Änderungen entsprechend neu 
zu fassen: 

 
zu Ziffer 2.21 b): statt der 5.000 € Baukosten wird die Summe 3.000 € eingesetzt 
 
zu Ziffer 2.25: Der Satz „für die Reihenfolge der Bewilligung...“ wird gestrichen. Statt  
                       dessen wird eingefügt: „Anträge für das laufende Jahr Haushalts- 
                       jahr müssen spätestens  am 30.09. eingegangen sein“. 
 
 




